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Bahnlinien für eine Mark:

Ein misslungenes Gesetz
Von Rainer Engel

Erstmals seit der Bahnreform gibt die DB mit dem

Sonneberger Netz eine Strecke ab, für die eine beson-

dere Vorschrift in Betracht kommt: Paragraph 26 des

Gesetzes zur Zusammenführung und Neuordnung

des Eisenbahnvermögens (GZNE). Bisher ist diese

Vorschrift nicht zur Anwendung gekommen. Was un-

terscheidet diese Vorschrift von der gewöhnlichen

Abgabe vor einer Stilllegung?

Der Hintergrund

V
or der Bahnreform hatte die Deut-
sche Bundesbahn eine Reihe von
Bahnlinien an Interessenten zum

symbolischen Kaufpreis von einer Deut-
schen Mark abgegeben, wenn diese im
Personenverkehr weiter betrieben wer-
den sollten. Aus diesen Abgaben sind
Musterbeispiele der Reaktivierung und
Regionalisierung hervorgegangen, bei-
spielsweise die Dürener Kreisbahn und
die Wieslauftalbahn. Diese Form der Re-
gionalisierung sollte nach der Bahnre-
form von 1994 erhalten bleiben. Da der
DB AG die Eisenbahngrundstücke kos-
tenfrei als Startvermögen übertragen
wurden, sollte sie diese auch ohne Ent-
gelt wieder abgeben, wenn sie Strecken
selbst nicht mehr betreiben will.

Doch bisher hat die DB AG solche
Strecken nur illegal stillgelegt oder ver-
pachtet. Zu einer Abgabe nach dieser
Vorschrift ist es sieben Jahre lang nicht
gekommen – ein Zeichen dafür, dass die
Bahnreform Gesetze geschaffen hat, die
nicht funktionieren.

Berechtigt: 

die Aufgabenträger

Die Übergabe der Infrastruktur können
nur Gebietskörperschaften verlangen. Be-
merkenswert daran ist, dass Aufgabenträ-
ger nicht selbst Betreiber der Infrastruktur
sind und die Eigenschaft, ein Infrastruktur-
unternehmen zu sein, auch nicht Voraus-
setzung für das Verlangen auf Übergabe ist.
Eigentum und Bewirtschaftung des Netzes
fallen also auseinander, wenn es zu einer
Abgabe nach dieser Vorschrift kommt.

Für welchen Nahverkehr?

Eine weitere Unstimmigkeit ergibt sich
daraus, dass Aufgabenträger die Gebiets-

körperschaften sind, deren Aufgabe es ist,
die Versorgung mit gemeinwirtschaftlichen
Leistungen im Sinne des EU-Rechts sicher-
zustellen, denn es wird auf Paragraph 4 des
Regionalisierungsgesetzes verwiesen, und
diese Vorschrift verweist unmittelbar wei-
ter auf die EU-Verordnung 1191/69. Die
Aufgabenträger im deutschen Recht sind
nicht auf die Bestellung von Verkehr be-
schränkt, der dem Nahverkehr bis 50 km
Reiseweite dient.

Verlangt werden kann aber nur die
Übergabe von Strecken, die überwiegend
dem Personennahverkehr dienen. Der Nah-
verkehr ist in diesem Gesetz nicht definiert.
Welcher Begriff des Nahverkehrs gilt nun
hier – der viel weitere Begriff des EU-Rechts
oder der viel engere des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes (§ 2 Abs. 5 AEG: 50 km Reise-
weite oder einer Stunde Reisezeit)? Was also
ist nun Bahnverkehr im Sinne dieser Vor-
schrift? Können die Länder die Übergabe
der Bahnlinien verlangen, aus denen sich
die DB mit dem Interregio zurückzieht?

Nur für den Fall 

der Stilllegungsabsicht?

Der Übernahmeanspruch gilt nur für den
Fall, dass „die Eisenbahnen des Bundes
zur Erbringung der Verkehrsleistungen
nicht mehr bereit sind“. Auch hierzu erge-
ben sich ungeklärte Fragen. DB-Netz er-
bringt gar keine Verkehrsleistungen, sorgt
aber durch mangelnde Instandhaltung
und fehlende Investitionsbereitschaft
dafür, dass auch andere Verkehrsunter-
nehmen nicht auf den heruntergekomme-
nen Strecken fahren wollen. Es kommt so-
gar vor, dass DB-Regio bereit ist, Züge
fahren zu lassen und DB-Netz es verhin-
dert. Noch ist die DB ein Konzern, so dass
die fehlende Bereitschaft eines Konzern-
teils dem Gesamtkonzern zuzurechnen
ist. Wie aber ist die Rechtslage zu beurtei-
len, wenn die DB – wie die Bahnreform es
vorgesehen hat – in der dritten Stufe der
Bahnreform in selbständige Unterneh-
men aufgelöst wird?

Die Wieslauftalbahn Schorndorf – Rudersberg ist ein sichtbarer Erfolg. Die Strecke 
wurde für eine DM abgegeben. Diese Zukunftschancen wollte der Gesetzgeber erhalten:
ein untauglicher Versuch.
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DB durch mangelnde Instandhaltung
und mangelnde Investitionen, vielleicht
sogar durch illegale Stilllegung, dass der
Aufgabenträger keinen Personenverkehr
mehr bestellt, so fällt auch die Vorausset-
zung weg, dass die Strecke „zum Zeit-
punkt der Geltendmachung des An-
spruchs“ überwiegend dem Nahverkehr
dient. Die gute Absicht der Reaktivie-
rung nützt dem Aufgabenträger also
nichts.

Dringender Reformbedarf

Die Beschäftigung mit dem Gesetzestext
zeigt, dass die Bahnreform mit heißen
Nadeln gestrickt wurde. Es ist kein Wun-
der, dass niemand sich an den Gebrauch
der Möglichkeiten herangewagt hat.

Vorschläge für eine Neuregelung gibt
es genug: Eine zweite Regionalisierung,
die auch das Streckennetz umfasst und
zwischen Grundeigentum und Bewirt-
schaftung der Infrastruktur trennt, könn-
te einen Weg weisen, der nicht zum Prell-
bock führt.

dass die Finanzierung der Infrastruktur über
Trassenpreise nicht sicher funktioniert, und
dass die Aufgabenträger womöglich weitere
Gelder aufbringen müssen.

Kostenfreie Übergabe

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind,
dann hat die DB AG die Liegenschaften kos-
tenfrei zu übergeben. Doch vorher muss sich
der Aufgabenträger verpflichten, die Infra-
struktur 30 Jahre lang betriebsfähig zu halten
und 15 Jahre Personenverkehr zu betreiben.
Außerdem muss er der DB Investitionen, die
seit 1994 getätigt wurden, anteilig vergüten.
Das ist eine Last, die wesentlich schwerer zu
kalkulieren ist als der gegenwärtige Wert der
Liegenschaften, der bei einer Abgabe nach
Paragraph 11 AEG bar zu bezahlen wäre. Das
gilt erst recht bei den verkommenen Neben-
strecken im Osten, die nichts wert sind.

Aushöhlung vorprogrammiert

Die Aushöhlung des Paragraph 26 GZNE
ist somit vorprogrammiert. Schafft es die
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Reicht es beispielsweise schon aus, dass
DB-Regio eine Ausschreibung verloren
hat und auf Jahre hinaus nicht auf den
Strecken fahren kann oder ist Vorausset-
zung, dass DB-Regio sich an der Aus-
schreibung nicht beteiligt? Wie ist die
Rechtslage, wenn DB Regio sich mit ei-
nem nicht marktfähigen Angebot betei-
ligt, nur um die Abgabe nach Paragraph
26 GZNE zu verhindern?

Nur soviel ist sicher: Eine Stillle-
gungsabsicht von DB-Netz ist nicht er-
forderlich. Alle weiteren Voraussetzun-
gen sind im Gesetz völlig verquer be-
zeichnet worden.

Wenn die Aufgabenträger
nicht genug zahlen?

Der dritte Punkt des Gesetzes ist schließlich
völlig unverständlich, weil er sprachlich
misslungen ist. Er soll wohl heißen, dass
Verhandlungen über die Finanzierung der
Infrastruktur mit den Aufgabenträgern er-
gebnislos verlaufen sein müssen. Das würde
bedeuten: Hier hat der Gesetzgeber geahnt,
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§ 2 – Begriffsbestimmungen

(5) Schienenpersonennahverkehr ist die
allgemein zugängliche Beförderung von
Personen in Zügen, die überwiegend da-
zu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage
im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr
zu befriedigen. Das ist im Zweifel der
Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförde-
rungsfälle eines Zuges die gesamte Reise-
weite 50 Kilometer oder die gesamte Rei-
sezeit eine Stunde nicht übersteigt. 

(6) Eisenbahnen oder Unternehmen des
Bundes sind Unternehmen, die sich
überwiegend in der Hand des Bundes
oder eines mehrheitlich dem Bund
gehörenden Unternehmens befinden. 

§ 4 – Sicherheitsvorschriften

(1) Die Eisenbahnen sind verpflichtet,
ihren Betrieb sicher zu führen und die
Eisenbahninfrastruktur, Fahrzeuge und
Zubehör sicher zu bauen und in betriebs-
sicherem Zustand zu halten. 

§ 11 – Stilllegung von Eisen-

bahninfrastrukturein-

richtungen

(1) Beabsichtigt ein Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen die dauernde Einstel-
lung des Betriebes einer Strecke, eines für
die Betriebsabwicklung wichtigen Bahn-
hofs oder die deutliche Verringerung der
Kapazität einer Strecke, so hat es dies bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu be-
antragen. Dabei hat es darzulegen, dass
ihm der Betrieb der Infrastruktureinrich-
tung nicht mehr zugemutet werden kann
und Verhandlungen mit Dritten, denen
ein Angebot für die Übernahme der Infra-
struktureinrichtung zu in diesem Bereich
üblichen Bedingungen gemacht wurde,

erfolglos geblieben sind. Bei den Übernah-
meangeboten an Dritte sind Vorleistungen
angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Die zuständige Aufsichtsbehörde hat
über den Antrag unter Berücksichtigung
verkehrlicher und wirtschaftlicher Kriteri-
en innerhalb von drei Monaten zu entschei-
den. Im Bereich der Eisenbahnen des Bun-
des entscheidet das Eisenbahn-Bundesamt
im Benehmen mit der zuständigen Landes-
behörde. Bis zur Entscheidung hat das Un-
ternehmen den Betrieb der Schieneninfra-
struktur aufrecht zu halten. 

(3) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn
die zuständige Aufsichtsbehörde innerhalb
der in Absatz 2 bestimmten Frist nicht ent-
schieden hat. Versagt sie die Genehmigung
nach Maßgabe des Absatzes 2, so hat sie
dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen
die aus der Versagung entstehenden Kos-
ten, einschließlich der kalkulatorischen
Kosten zu ersetzen; die Zahlungsverpflich-
tung trifft das Land, wenn die von der Lan-
desbehörde im Rahmen des Benehmens
vorgetragenen Gründe für die Ablehnung
maßgebend waren. 

(4) Liegen die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 2 nicht vor, ist die Genehmigung
zu versagen. 

(5) Eine Versagung nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 ist nur für einen Zeitraum von ei-
nem Jahr möglich; danach gilt die Geneh-
migung als erteilt. 

§ 14 – Zugang zur 

Eisenbahninfrastruktur

(1) Eisenbahnverkehrsunternehmen mit
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ha-
ben das Recht auf diskriminierungsfreie Be-
nutzung der Eisenbahninfrastruktur von Ei-

senbahninfrastrukturunternehmen, die
dem öffentlichen Verkehr dienen. Dieser
Grundsatz gilt sinngemäß auch für die
Bereiche Schienenpersonenfernverkehr,
Schienenpersonennahverkehr und Schie-
nengüterverkehr. Bei der Vergabe der Ei-
senbahninfrastrukturkapazitäten haben
die Eisenbahninfrastrukturunternehmen
vertakteten oder ins Netz eingebundenen
Verkehr angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Einzelheiten des Zugangs, insbesonde-
re hinsichtlich des Zeitpunktes und der
Dauer der Nutzung, sowie das zu entrich-
tende Entgelt und die sonstigen Nut-
zungsbedingungen, einschließlich der der
Betriebssicherheit dienenden Bestim-
mungen sind zwischen den Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und den Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen zu vereinbaren. 

(Hinweis der Red.: Die Eisenbahninfra-
struktur-Benutzungsverordnung wurde
am 17.12.1997 erlassen BGBl. I S. 3153).

(5) Kommt eine Vereinbarung nach Ab-
satz 4 nicht zustande, so entscheidet auf
Antrag eines der beteiligten Unternehmen
das Eisenbahn-Bundesamt. Die Aufgaben
und Zuständigkeiten der Kartellbehörden
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben unberührt. 

§ 18 – Planfeststellung, 

Plangenehmigung

(1) Schienenwege von Eisenbahnen
einschließlich der für den Betrieb der
Schienenwege notwendigen Anlagen und
der Bahnstromfernleitungen (Betriebsan-
lagen der Eisenbahn) dürfen nur gebaut
oder geändert werden, wenn der Plan zu-
vor festgestellt worden ist. Dabei sind die
von dem Vorhaben berührten öffentli-
chen und privaten Belange einschließlich
der Umweltverträglichkeit im Rahmen
der Abwägung zu berücksichtigen. 

– Auszüge in der der zur Zeit geltenden Fassung –

Gesetze zur Stilllegung 
und Abgabe von Bahnlinien
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
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§ 26 – Übertragung von Liegen-
schaften auf Dritte

(1) Die Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft ist berechtigt und verpflichtet, für
die Durchführung von Schienenperso-
nennahverkehr notwendige Liegenschaf-
ten auf Verlangen einer Gebietskörper-
schaft oder eines Zusammenschlusses
von Gebietskörperschaften (Aufgaben-
träger), zu deren Aufgaben die Sicherung
einer angemessenen Verkehrsbedienung
im öffentlichen Personennahverkehr
nach dem Regionalisierungsgesetz vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378,
2395) gehört, zu übertragen, soweit dies
für den Betrieb der Eisenbahninfrastruk-
tur notwendig (bahnnotwendig) ist. § 20
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Voraussetzung für einen Anspruch
auf Übertragung der Liegenschaften
nach Absatz 1 ist, dass 
– die Eisenbahninfrastruktur bei Gel-

tendmachung des Anspruches auf
Übertragung der Liegenschaften aus-

§ 4 – Gemeinwirtschaftliche
Verkehrsleistungen 

Zur Sicherstellung einer ausreichenden
Verkehrsbedienung im öffentlichen Per-
sonennahverkehr können gemeinwirt-
schaftliche Verkehrsleistungen nach

der Fassung der Verordnung (EWG) Nr.
1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991
(ABl. EG Nr. L 169 S. 1) mit einem Ver-
kehrsunternehmen vertraglich vereinbart
oder einem Verkehrsunternehmen aufer-
legt werden. Zuständig für den Abschluss
von Verträgen oder die Erteilung von
Auflagen sind die nach Landesrecht be-
stimmten Stellen. 

Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr.
1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über
das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit
dem Begriff des öffentlichen Dienstes ver-
bundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet
des Eisenbahn-, Straßen- und Binnen-
schiffsverkehrs (ABl. EG Nr. L 156 S. 1) in

schließlich oder ganz überwiegend für
Zwecke des Schienenpersonennahver-
kehrs genutzt wird, 

– die Eisenbahnen des Bundes zum Er-
bringen von Verkehrsleistungen nicht
mehr bereit sind, 

– eine Vereinbarung mit Aufgabenträgern
über das Erbringen von Verkehrsleistun-
gen auf der Eisenbahninfrastruktur der
Eisenbahnen des Bundes über die Fi-
nanzierung des Betriebes der Eisenbah-
ninfrastruktur nicht zustande gekom-
men ist sowie 

– der Aufgabenträger das Erbringen von
Verkehrsleistungen im Schienenperso-
nennahverkehr für mindestens 15 Jahre
und das Betreiben der Eisenbahninfra-
struktur für mindestens 30 Jahre garan-
tiert.

(3) Die Übertragung der Liegenschaften
sowie der durch dingliche Rechte an diesen
Liegenschaften gesicherten Verbindlichkei-
ten erfolgt durch Vertrag, der der Zustim-
mung des Bundesministeriums für Verkehr
bedarf.

(4) Die Liegenschaften sind im übrigen
kostenfrei zu übertragen, es sei denn, die
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft hat
nach Abschluß der Verfahren nach den
§§ 22 bis 24 Investitionen getätigt; in
diesem Fall hat der Aufgabenträger die
anteiligen Abschreibungen und Zinsen
zu übernehmen. 

(5) Im Streitfall entscheidet über den In-
halt des Vertrages, insbesondere über die
Rechte und Pflichten nach § 20 Abs. 1 Satz
2 auf Anrufung eines der Beteiligten das im
Vertrag vorzusehende Schiedsgericht. 

(6) In dem Vertrag nach Absatz 3 sind
auch Regelungen über die Rückübertra-
gung der Liegenschaften auf die Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft zu treffen,
wenn der Aufgabenträger die Garantie
für das Erbringen von Verkehrsleistun-
gen im Schienenpersonennahverkehr für
mindestens 15 Jahre und das Betreiben
der Eisenbahninfrastruktur für minde-
stens 30 Jahre nicht einhält. 

(7) Für die Übertragung nach Absatz 1
und die Rückübertragung gilt § 11 Abs. 2
des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes
entsprechend.

Gesetz zur Zusammenführung und 
Neugliederung der Bundeseisenbahnen

Regionalisierungsgesetz

Verordnung (EWG) Nr.1191/69 des Rates

Artikel 1

(I) Diese Verordnung gilt für Verkehrs-
unternehmen, die Verkehrsdienste auf dem
Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Bin-
nenschiffsverkehrs betreiben. Die Mit-
gliedstaaten können die Unternehmen,

deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb
von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrs-
diensten beschränkt ist, vom Anwendungs-
bereich dieser Verordnung ausnehmen.
(2) Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:
– Stadt- und Vorortverkehrsdienste« der

Betrieb von Verkehrsdiensten, die die

Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem
Stadtgebiet oder einem Ballungsraum
als auch zwischen einem Stadtgebiet
oder einem Ballungsraum und seinem
Umland befriedigen;

– Regionalverkehrsdienste« der Betrieb
von Verkehrsdiensten, um die Ver-
kehrsbedürfnisse in einer Region zu
befriedigen.


